
trauen darauf, daß auch die anderen interessier
ten alliierten Regierungen diese Ansicht teilen.

Für ihren Teil haben die drei Regierungen 
die Vorbereitung eines Friedensvertrages für 
Italien als erste unter den vordringlichen und 
wichtigen Aufgaben vorgesehen, denen sieh der 
Rat der Außenminister unterziehen soll. Italien 
war die erste der Achsenmächte, die mit 
Deutschland gebrochen hat, zu dessen Nieder
lage es materiell erheblich beigetragen hat, und 
es hat sich jetzt den Alliierten in ihrem Kampf 
gegen Japan angeschlossen. Italien hat sich 
selbst vom faschistischen Regime befreit und 
macht gute Fortschritte auf dem Wege zur 
Wiederherstellung einer demokratischen Regie
rung und demokratischer Einrichtungen. Del 
Abschluß eines solchen Friedensvertrages mit 
einer anerkannten und demokratischen italieni
schen Regierung würde es den drei Regierungen 
ermöglichen, ihrem Wunsche entsprechend 
einen Antrag Italiens auf die Mitgliedschaft in 
der Organisation der Vereinten Nationen zu 
unterstützen.

Die drei Regierungen haben ferner den Rat 
der Außenminister mit der Aufgabe einer Vor 
bereitung von Friedensverträgen für Bulgarien 
Finnland, Ungarn und Rumänien beauftragt. Dei 
Abschluß von Friedensverträgen mit anerkann
ten demokratischen Regierungen in dieser 
Staaten würde ebenfalls die drei Regierungen 
befähigen, deren Anträge auf Mitgliedschaft ir 
den Vereinten Nationen zu unterstützen.

Die drei Regierungen kommen überein, jede 
für sich in naher Zukunft im Lichte der dann 
vorherrschenden Bedingungen die Herstellung 
diplomatischer Beziehungen zu Finnland, Rumä 
nien, Bulgarien und Ungarn zu untersuchen, so 
weit dies vor Abschluß von Friedensverträger 
mit diesen Ländern möglich ist.

Die drei Regierungen zweifeln nicht, daß im 
Hinblick auf die veränderten Umstände, beding! 
durch das Kriegsende in Europa, die Vertrete] 
der alliierten Presse volle Freiheit genießen 
der Welt über die Ereignisse in Rumänien, Buh 
garien, Ungarn und Finnland zu berichten.

Hinsichtlich der Zulassung anderer Staaten 
шг Organisation der Vereinten Nationen er- 
klärt Artikel 4 der Charte der Vereinten Na
tionen folgendes:

„1. Die Mitgliedschaft in den Vereinten Na 
tionen steht allen anderen friedliebende! 
Staaten offen, die die in der vorliegender 
Charte enthaltenen Verpflichtungen akzeptieren 
und nach dem Urteil der Organisation willens 
und in der Lage sind, diese Verpflichtungen 
durchzuführen,

2. Die Zulassung jedes derartigen Staates zur 
Mitgliedschaft der Vereinten Nationen erfolgt 
durch Beschluß der Generalversammlung auf 
Empfehlung des Sicherheitsrates,"

Die drei Regierungen werden ihrerseits An
träge auf Mitgliedschaft seitens solcher Staaten 
die während des Krieges neutral geblieben sind 
und die oben auf geführten Bedingungen er
füllen werden, unterstützen.

Die drei Regierungen fühlen sich jedoch ver
pflichtet, klarzustellen, daß sie für ihren Teil 
einen Antrag auf Mitgliedschaft seitens der 
gegenwärtigen spanischen Regierung, die sich 
mit Unterstützung der Achsenmächte gebildet 
hat, nicht begünstigen werden, da diese an
gesichts ihres Ursprunges, ihres Charakters, 
ihrer Geschichte und ihrer engen Verbindung 
mit den Angreiferstaaten nicht die notwendigen 
Qualifikationen zur Rechtfertigung einer der
artigen Mitgliedschaft besitzt.

XL
Territoriale Treuhänderschaft

Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der 
Sowjetregierung hinsichtlich einer Treuhänder
schaft über Territorien, wie sie in dem Beschluß 
der Krim-Konferenz und in der Charte der Verein
ten Nationen definiert sind.

Nach einem Meinungsaustausch über diese Frage 
wurde beschlossen, daß die Verfügung über frühere 
italienische Kolonialgebiete im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung eines Friedensvertrages für 
Italien geklärt und im September vom Rat der 
Außenminister beraten werden soll.

XII.
Verfahrensrevision bei der alliierten Kontroll

kommission in Rumänien, Bulgarien und Ungarn
Die drei Regierungen nahmen zur Kenntnis, daß 

die Sowjetvertreter bei den alliierten Kontroll
kommissionen in Rumänien, Bulgarien und Ungarn 
ihren britischen und amerikanischen Kollegen Vor
schläge zur Verbesserung der Arbeit der Kontroll
kommissionen übermittelt haben, nachdem die 
Feindseligkeiten in Europa aufgehört haben.

Die drei Regierungen kamen überein, daß die 
Revision des Verfahrens der alliierten Kontroll
kommission in diesen Ländern jetzt durchgeführt 
werden könne, wobei die Interessen und Verant
wortlichkeiten der drei Regierungen berücksichtigt 
sind, die gemeinsam die Waffenstillstandsbedingun
gen den jeweiligen Ländern vorgelegt haben, und 
wobei die vereinbarten Vorschläge als Grundlage 
dienen sollen.

XIII.
Ordung^mäßige Überführung 
deutscher Bevölkerungsteile

Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über 
lie Ausweisung Deutscher aus Polen, der Tschecho-

• lowakei und Ungarn:
Die drei Regierungen haben die Frage unter 

allen Gesichtspunkten beraten und erkennen an, 
daß die Überführung der deutschen Bevölkerung 
oder Bestandteile derselben, die in Polen, 
Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben 
sind, nach Deutschland durchgeführt werden 
muß. Sie stimmen darin überein, daß jede der
artige Überführung, die stattfinden wird, in 
ordnungsgemäßer und humaner Weise erfolgen 
soll. Da der Zustrom einer großen Zahl Deut
scher nach Deutschland die Lasten vergrößern 
würde, die bereits auf den Besatzungsbehörden 
ruhen, halten sie es für wünschenswert, daß der
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